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Erste Tätigkeitsstätte bei grenz-
überschreitender Arbeitnehmer-
entsendung nach dem Reise-
kostenrecht 
BFH-Urteil vom 17. Dezember 
2020, VI R 21/18 

Wird ein Arbeitnehmer vorüberge-
hend außerhalb seiner Wohnung 
und seiner ersten Tätigkeitstätte 
beruflich tätig, liegt grundsätzlich 
eine beruflich bedingte Auswärts-
tätigkeit vor. Diese geht mit der 
Steuerfreiheit von Fahrtkosten, 
Verpflegungsmehraufwendungen 
und Übernachtungskosten sowie 
Reisenebenkosten einher.  

Im Falle kurzfristiger Dienstreisen 
ist das Vorliegen einer beruflich 
bedingten Auswärtstätigkeit in der 
Regel unstreitig. Bei zeitlich befris-
teten Entsendungen sind die Vo-
raussetzungen hingegen genauer 
zu prüfen. Aufmerksamkeit hat in 
diesem Zusammenhang das Urteil 
des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 
17. Dezember 2020 (Az. VI R 
21/18) erzeugt. Der BFH hatte ent-
schieden, dass die erste Tätig-
keitsstätte bei grenzüberschreiten-
den Arbeitnehmerentsendungen 
die ortsfeste betriebliche Einrich-
tung des aufnehmendes Unterneh-
mens ist, der der Arbeitnehmer im 
Rahmen eines eigenständigen Ar-
beitsvertrages mit dem aufneh-
menden Unternehmen für die 
Dauer der Entsendung zugeordnet 
wird. 

Dem Urteil liegt ein Sachverhalt 
zugrunde, bei dem ein deutscher 
Steuerpflichtiger für drei Jahre zur 
Gastgesellschaft in die USA ent-
sandt war. Mit der Heimatgesell-
schaft schloss er einen Entsende-
vertrag ab, während das bisherige 
Arbeitsverhältnis mit der Heimat-
gesellschaft ruhend gestellt wurde. 
Der Entsendevertrag sah unter an-
derem vor, dass der Arbeitnehmer 
mit der Gastgesellschaft einen lo-
kalen Arbeitsvertrag schließt und 
den Weisungen des aufnehmen-
den Unternehmens unterliegt. 
Während der Tätigkeit in den USA 
erhielt der Arbeitnehmer Zu-
schüsse für die Unterkunft im 
Gastland, für Heimflüge sowie für 
Möbelmiete. Im Rahmen seiner 
deutschen Einkommensteuererklä-
rung minderte der Kläger seine im 
Progressionsvorbehalt zu erfas-
senden ausländischen Einkünfte 
um die vom Arbeitgeber erhalte-
nen Zuschüsse für Unterkunft, 
Heimflüge und Möbelmiete.  

Das Finanzamt folgte dem Ansatz 
des Klägers nicht und bezog den 
gesamten ausländischen Arbeits-
lohn in die Berechnung des Steu-
ersatzes im Rahmen des Progres-
sionsvorbehaltes ein. Das 
Finanzamt argumentierte, dass 
sich die erste Tätigkeitstätte bei  
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der Gastgesellschaft in den USA 
befand und der Kläger demnach 
nicht auswärtig tätig war, wodurch 
der Arbeitslohn nicht um die Zu-
schüsse zu mindern sei. 

Der BFH hat sich mit seinem Urteil 
der Vorinstanz angeschlossen und 
begründete seine Entscheidung 
folgendermaßen:  

 
• Bei dem Werk in den USA 

handelt es sich um eine orts-
feste betriebliche Einrichtung 
des Arbeitgebers des Klä-
gers.  
 

• Der Arbeitnehmer ist mit der 
Gastgesellschaft ein befriste-
tes Arbeitsverhältnis einge-
gangen und war in deren Be-
trieb eingegliedert.  
 

• Auch die Gehaltskosten wur-
den von der Gastgesellschaft 
getragen, sodass diese lohn-
steuerrechtlicher Arbeitgeber 
des Klägers war.  
 

• Ferner war der Arbeitnehmer 
dem Werk der Gastgesell-
schaft dauerhaft zugeordnet. 
 

• Da der Arbeitsvertrag mit der 
Heimatgesellschaft ruhend 
gestellt wurde, ergaben sich 
aus diesem Arbeitsverhältnis 
während des Auslandseinsat-
zes keine arbeitsrechtlichen 
Festlegungen, Absprachen 
oder Weisungen in Bezug auf 
eine erste Tätigkeitsstätte 
mehr. Die Arbeitgeberstellung 
war demnach nur subsidiär.  

 
 
Fazit 
Der Ausschluss einer beruflich be-
dingten Auswärtstätigkeit bei Ab-
schluss eines lokalen Arbeitsver-
trages im Ausland während einer 
Entsendung ist nicht neu. Aus dem 
Urteil des BFH vom 17. Dezember 
2020 lässt sich jedoch eine ver-
schärfte Ansicht zum Vorliegen ei-
ner Auswärtstätigkeit bei Entsen-
dungen ableiten.  
 

Im Streitfall wurde die vertragliche 
Konstellation durch den BFH wie 
ein lokales befristetes Arbeitsver-
hältnis mit der US-Gesellschaft be-
handelt, obgleich es neben dem 
ruhenden Arbeitsvertrag einen 
Entsendevertrag gab. Ruht das in-
ländische Arbeitsverhältnis, könne 
sich laut Rechtsprechung kein Di-
rektionsrecht in Bezug auf eine 
erste Tätigkeitstätte aus diesem 
Arbeitsverhältnis ableiten. Aus-
schlaggebend für das Versagen 
der Auswärtstätigkeit war, dass 
das Direktionsrecht während der 
Entsendung bei der US-Gesell-
schaft lag und lediglich ein ruhen-
des Arbeitsverhältnis mit der deut-
schen Gesellschaft bestand. 
 
Im Umkehrschluss bleibt fraglich, 
ob somit auch ohne Abschluss ei-
nes lokalen Arbeitsvertrages das 
Risiko einer ungewollten Zuord-
nung zur Tätigkeitsstätte im Aus-
land besteht. Der Verlust der Ver-
günstigung einer beruflich be-
dingten Auswärtstätigkeit wäre in-
des die Folge. Besondere Bedeu-
tung erfährt dies bei Entsendun-
gen nach Deutschland, da die 
Kostenerstattungen hierbei als 
steuerpflichtige Bezüge gewertet 
werden könnten. Das gewählte 
Vertragskonstrukt für einen Aus-
landseinsatz sollte daher sorgsam 
geprüft werden, um ungewollte 
Überraschungen zu vermeiden. 
 
 
Häusliches Arbeitszimmer ver-
sus Homeoffice-Pauschale in 
der Coronapandemie – Zweifels-
fragen im Zusammenhang mit 
der Homeoffice-Pauschale 
Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer sowie die Kosten 
der Ausstattung dürfen grundsätz-
lich nicht als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten steuerlich 
abgezogen werden (§ 4 Abs. 5 S.1 
Nr. 6b S. 1 und § 9 Abs. 5 S. 1 
EStG). Das Abzugsverbot gilt je-
doch nicht, wenn das Arbeitszim-
mer den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Tä-
tigkeit bildet. In diesem Fall ist ein 
unbegrenzter Abzug zulässig. Der 
Tätigkeitsmittelpunkt befindet sich 
regelmäßig dort, wo die für das 

Berufsbild wesentlich prägenden 
Handlungen und Leistungen er-
bracht werden – maßgebend ist 
also der inhaltliche (qualitative) 
Schwerpunkt der Tätigkeit. In wel-
chem zeitlichen Umfang das Ar-
beitszimmer genutzt wird, ist hin-
gegen zweitrangig (= bloße 
Indizwirkung). 

Liegt der Tätigkeitsmittelpunkt au-
ßerhalb des Arbeitszimmers, kann 
zumindest ein auf maximal 1.250 
Euro begrenzter Abzug erfolgen. 
In diesem Fall darf für die jeweilige 
Tätigkeit jedoch kein anderer Ar-
beitsplatz zur Verfügung stehen. 
Der Betrag von 1.250 Euro ist kein 
Pauschbetrag und stellt einen per-
sonenbezogenen Höchstbetrag 
dar. Bei der Nutzung mehrerer 
häuslicher Arbeitszimmer ist der 
Höchstbetrag nur einmal anzu-
wenden.  

Nach den vorgenannten Grundsät-
zen ist ein häusliches Arbeitszim-
mer ein abgetrennter und in die 
häusliche Sphäre eingebundener 
Raum, welcher ausschließlich 
oder nahezu ausschließlich zu be-
trieblichen und/oder beruflichen 
Zwecken genutzt wird. Eine unter-
geordnete Privatnutzung von unter 
10 Prozent ist dabei unschädlich.  

Unter Berücksichtigung der vorge-
nannten Grundsätze stellte sich für 
die coronabedingte Homeoffice-
Arbeit einer Vielzahl von Arbeit-
nehmern die Frage der steuerli-
chen Abzugsfähigkeit von Kosten 
des „Zu-Hause-Arbeitens“. Grund 
hierfür ist, dass nur wenige der ins 
Homeoffice geschickten Beschäf-
tigten ein eigenes häusliches Ar-
beitszimmer haben, da viele Heim-
arbeitsplätze den steuerlichen 
Ansprüchen nicht genügen. Für 
die Kalenderjahre 2020 und 2021 
wurde daher vom Gesetzgeber 
eine sogenannte Homeoffice-Pau-
schale eingeführt. Gemäß § 4 Abs. 
5 S. 1 Nr. 6b EStG kann diese an-
gesetzt werden, sofern die vorge-
nannten Voraussetzungen für den 
steuerlichen Abzug eines häusli-
chen Arbeitszimmers nicht erfüllt 
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sind. Die Pauschale beträgt 5 Euro 
pro Tag und ist auf maximal 600 
Euro im Jahr begrenzt. Aufwen-
dungen für Arbeitsmittel und Tele-
fon/Internetkosten sind durch die 
Pauschale nicht abgegolten und 
können zusätzlich berücksichtigt 
werden. Zusätzlich zur Home-
office-Pauschale können die tat-
sächlich geleisteten Aufwendun-
gen für öffentliche Verkehrsmittel 
(zum Beispiel Jahresfahrkarte 
oder Monatsfahrkarte) angesetzt 
werden. Dies gilt jedoch nur, wenn 
die Fahrtkarte in der Erwartung er-
worben wurde, sie zu benutzen, 
um den Weg zur Arbeit zurückle-
gen zu können. 

Im Juli 2021 hat sich erfreulicher-
weise das Bundesministerium der 
Finanzen in einem klarstellenden 
Schreiben zu Zweifelsfragen in 
diesem Zusammenhang geäußert. 
Spannend ist hierbei die Aussage, 
dass ein anderer Arbeitsplatz für 
die Zeit der Coronapandemie (1. 
März 2020 bis 31. Dezember 
2021) auch dann nicht zur Verfü-
gung steht, wenn Mitarbeitende 
die Entscheidung über das Tätig-
werden im Homeoffice auch ohne 
eine ausdrückliche Anweisung des 
Arbeitgebers getroffen haben und 
solange sie insoweit einer Emp-
fehlung der Bundes- oder Landes-
regierung gefolgt sind. Zudem 
stellt die Verwaltung klar, dass für 
die Zeit der pandemiebedingten 
Ausübung der Arbeit in der Woh-
nung (seit März 2020) grundsätz-
lich ein qualitativ gleichwertiges 
Arbeiten wie beim bisherigen Ar-
beitsplatz möglich ist mit der 
Folge, dass bei quantitativ über-
wiegender Tätigkeit im Homeoffice 
der Mittelpunkt der beruflichen Tä-
tigkeit in der Wohnung angenom-
men werden kann. 

 
 
 
 

 
1 https://www.faz.net/aktuell/finan-
zen/meine-finanzen/vermoegensfra-

Fazit 
Mit Beginn der Pandemie wurden 
viele Arbeitnehmer:innen von ei-
nem auf den anderen Tag 
zwangsläufig im Homeoffice tätig. 
Ohne ein eigenes häusliches Ar-
beitszimmer gingen diese bislang 
in der Steuererklärung leer aus. 
Die Homeoffice–Pauschale bietet 
nunmehr die Möglichkeit auch 
beim Arbeiten im Wohnzimmer, 
der Arbeitsecke oder am Küchen-
tisch einen steuerlichen Abzug 
geltend zu machen. Darüber hin-
aus sollten Arbeitnehmer:innen – 
sofern ein häusliches Arbeitszim-
mer existiert – im Rahmen der 
Veranlagung prüfen, ob aufgrund 
der überwiegenden Tätigkeit von 
zu Hause, die Kosten für das Ar-
beitszimmer in voller Höhe abzieh-
bar sind. 
 
Kein Abzug von Kinderbetreu-
ungskosten in Höhe steuerfrei 
gezahlter Arbeitgeberzuschüsse 
Eltern investieren pro Kind bis zum 
Abschluss des Studiums durch-
schnittlich 230.000 Euro.1 Gut, 
wenn zumindest ein Teil dieser 
Kosten steuermindernd berück-
sichtigt werden kann. Hierzu zäh-
len zum Beispiel Kinderbetreu-
ungskosten, die unter bestimmten 
Voraussetzungen die Steuerlast 
mindern. 

Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG 
können zwei Drittel der Aufwen-
dungen für Betreuungsdienstleis-
tungen für ein zum Haushalt gehö-
rendes Kind als Sonderausgaben 
steuerlich abgezogen werden. Da-
bei darf das Kind das 14. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. 
Der abzugsfähige Höchstbetrag je 
Kind beträgt 4.000 Euro. Soweit 
sind die erforderlichen Vorausset-
zungen für einen Abzug eindeutig. 
Doch wie verhält es sich, wenn der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zu-
sätzlich zum geschuldeten Arbeits-
lohn steuerfreie Leistungen für die 
Kinderbetreuung zukommen lässt? 

gen/was-kostet-ein-kind-bis-zum-ab-
schluss-des-studiums-13718883.html  
vom 19. Oktober 2021   

Dazu liegt nun ein Beschluss des 
Bundesfinanzhofs (BFH) vor. Ge-
klagt hatte ein Elternpaar, das vom 
Arbeitgeber des Ehemannes einen 
steuerfreien Kindergartenzuschuss 
erhalten hatte. Trotz des erhalte-
nen Zuschusses machte das Paar 
in seiner Steuererklärung die Kin-
derbetreuungskosten für seine 
Tochter in voller Höhe geltend. Zur 
Begründung führten die Eltern an, 
es habe sich bei dem Kindergar-
tenzuschuss nicht um eine Erstat-
tung von Sonderausgaben, son-
dern um steuerfreien Arbeitslohn 
gehandelt.  

Nicht nur das Finanzamt, sondern 
auch der BFH sah dies anders und 
begründete seinen Beschluss (14. 
April 2021, Az. III R 30/20) wie 
folgt: „Grundsätzlich ist es zwar 
ohne Bedeutung, woher der Steu-
erpflichtige die Beiträge für die 
Leistung von Sonderausgaben ge-
nommen hat […]. Dies gilt aber 
nicht uneingeschränkt dann, wenn 
ihm Zuwendungen von seinem Ar-
beitgeber gewährt worden sind, 
die den gezielten Zweck haben, 
von dem Arbeitnehmer zur Erbrin-
gung der dem Grunde nach zu 
den Sonderausgaben zu rechnen-
den Leistungen verwendet zu wer-
den […].“ 

Anders gesagt: Durch die steuer-
freie und zweckgebundene Leis-
tung des Arbeitgebers hatte der 
Steuerpflichtige gar keine „Auf-
wendungen“, war also mit den Kin-
derbetreuungskosten nicht wirt-
schaftlich belastet. Eine solche 
wirtschaftliche Belastung muss 
aber gegeben sein, damit „Auf-
wendungen“ des Steuerpflichtigen 
vorliegen, die ihn zum Sonderaus-
gabenabzug berechtigen. Andern-
falls läge aus Sicht des BFH eine 
vom Gesetzgeber keineswegs be-
absichtigte Doppelbegünstigung 
vor.  

 

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/vermoegensfragen/was-kostet-ein-kind-bis-zum-abschluss-des-studiums-13718883.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/vermoegensfragen/was-kostet-ein-kind-bis-zum-abschluss-des-studiums-13718883.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/vermoegensfragen/was-kostet-ein-kind-bis-zum-abschluss-des-studiums-13718883.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/vermoegensfragen/was-kostet-ein-kind-bis-zum-abschluss-des-studiums-13718883.html
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Fazit 
Gewährt der Arbeitgeber steuer-
freie Zuschüsse speziell für Kin-
derbetreuungskosten, vermindert 
sich der Sonderausgabenabzug 
des Steuerpflichtigen für die Kin-
derbetreuungskosten um diese Ar-
beitgeberleistungen.  
 
Änderungen im Statusfeststel-
lungsverfahren   
Die Abgrenzung einer selbststän-
digen Tätigkeit von einer abhängi-
gen Beschäftigung kann mit 
Schwierigkeiten verbunden sein. 
Dies gilt insbesondere für Tätigkei-
ten, die eine enge Einbindung des 
Auftragnehmers in die Arbeitsor-
ganisation des Auftraggebers vor-
sehen. Der Auftraggeber hat zu 
prüfen, ob eine Erwerbsperson bei 
ihm eine selbstständige Tätigkeit 
oder eine abhängige Beschäfti-
gung ausübt. Ist er der Auffas-
sung, dass im konkreten Einzelfall 
keine abhängige Beschäftigung 
vorliegt, ist formal nichts weiter 
von ihm zu veranlassen. Er geht 
jedoch das Risiko ein, dass bei ei-
ner Betriebsprüfung durch den 
Rentenversicherungsträger und 
ggf. im weiteren Rechtsweg durch 
die Sozialgerichte der Sachverhalt 
anders bewertet wird. Dadurch 
droht ihm eine Nachzahlung des 
Gesamtsozialversicherungsbeitra-
ges mit voller Beitragslasttragung 
(Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
anteil) einschließlich Säumniszu-
schläge. Zudem droht den Organ-
mitgliedern (Vorstand, Geschäfts-
führung) eine Strafverfolgung we-
gen Vorenthaltung und Hinterzie-
hung von Sozialversicherungsbei-
trägen (§ 266a StGB). Dieser 
Straftatbestand wird häufig im Zu-
sammenhang mit dem Einsatz von 
Fremdpersonal durch Schein-
selbstständigkeit und verdeckte 
Arbeitnehmerüberlassung erfüllt.    

Das Statusfeststellungsverfahren 
(§ 7a SGB IV) ist ein Instrument, 
den sozialversicherungsrechtli-
chen Status einer Erwerbsperson 
verbindlich feststellen zu lassen. 
Damit wird für alle Vertragsbetei-

ligten Rechts- und Planungssi-
cherheit hergestellt. Es schützt Er-
werbstätige und ihre Auftraggeber 
vor den genannten Risiken einer 
fehlerhaften Statuseinschätzung. 
Um das Statusfeststellungsverfah-
ren zu vereinfachen und zu be-
schleunigen, hatte die große Koali-
tion kurz vor Ende der jetzt 
abgelaufenen Legislaturperiode ei-
nen Gesetzentwurf zur Reform 
des Statusfeststellungsverfahrens 
ins parlamentarische Verfahren 
eingebracht. Das Gesetz, das am 
22. Juli 2021 im Bundesgesetz-
blatt verkündet wurde, tritt am 1. 
April 2022 in Kraft. Um die Pra-
xistauglichkeit der neuen Instru-
mente zu prüfen, gelten die meis-
ten von ihnen bis zum 30. Juni 
2027. Vor Ablauf dieser Frist wird 
auf Basis der gesammelten Erfah-
rungen über eine dauerhafte Wei-
tergeltung entschieden werden.  

Einen Kurzüberblick über die Re-
formbausteine gab es in der Juni-
Ausgabe dieses Newsletters. In 
dieser Ausgabe vertiefen wir die 
aus unserer Sicht wichtigsten Än-
derungen im Statusfeststellungs-
verfahren.  

Isolierte Feststellung des Erwerbs-
status 
Die Clearingstelle der Deutschen 
Rentenversicherung (DRV) Bund 
hat bislang nicht nur über den ver-
sicherungsrechtlichen Status, son-
dern auch über die daraus resul-
tierenden Rechtsfolgen ent-
schieden. Damit wird auch beur-
teilt, zu welchen Zweigen der Sozi-
alversicherung Versicherungs-
pflicht und -freiheit eintritt. Künftig 
trifft die DRV Bund nur noch eine 
Entscheidung über den Erwerbs-
status (Beschäftigter/Selbstständi-
ger). Dadurch reduziert sich für die 
Antragstellenden der Aufwand. Es 
bedarf dann keiner Angaben mehr, 
die nicht den Erwerbsstatus, son-
dern eine mögliche Versicherungs-
pflicht aufgrund abhängiger Be-
schäftigung betreffen.  

Halten die Beteiligten eine Ent-
scheidung über die konkrete Versi-
cherungspflicht für erforderlich, 
kann eine Entscheidung der zu-
ständigen Einzugsstelle (gem. § 
28h Abs. 2 SGB IV) beziehungs-
weise bei geringfügigen Beschäfti-
gungen der Minijobzentrale bean-
tragt werden. Bei einer selbst-
ständigen Tätigkeit entscheidet 
der zuständige Rentenversiche-
rungsträger, falls erforderlich, über 
eine Rentenversicherungspflicht. 
Wird eine Beschäftigung festge-
stellt, hat der Arbeitgeber – wie 
sonst bei jedem Beschäftigten 
auch – die erforderlichen Meldun-
gen (gem. §§ 28a – 28c SGB IV) 
vorzunehmen.  

Beginn der Versicherungs- und 
Beitragspflicht 
Die Versicherungspflicht in der So-
zialversicherung aufgrund einer 
Beschäftigung beginnt grundsätz-
lich mit dem Tag des Eintritts in 
das Beschäftigungsverhältnis. Von 
diesem Grundsatz gibt es eine 
Ausnahme im Statusfeststellungs-
verfahren. Wird der Antrag auf 
Statusfeststellung innerhalb eines 
Monats nach Aufnahme der Tätig-
keit gestellt, setzt die Versiche-
rungspflicht erst mit Bekanntgabe 
der Entscheidung ein. Vorausset-
zungen für diesen Aufschub sind 
aber, dass der Beschäftigte zu-
stimmt und über eine anderweitige 
Absicherung gegen das Krank-
heitsrisiko und zur Altersvorsorge 
verfügt. Diese Sonderregelung 
über den aufgeschobenen Eintritt 
der Versicherungspflicht bleibt be-
stehen. Neu ist aber, dass die 
DRV Bund den Zeitpunkt feststellt, 
der als Tag des Eintritts in das Be-
schäftigungsverhältnis gilt. Diese 
Ermächtigung gründet darauf, 
dass weder die Einzugsstelle noch 
der Arbeitgeber mit der Feststel-
lung dieses Zeitpunkts belastet 
werden sollen.  

Prognoseentscheidung 
Bisher konnte ein Statusfeststel-
lungsverfahren erst nach Auf-
nahme der Erwerbstätigkeit durch-
geführt werden. Damit soll 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2021/06/gms-newsletter-juni-2021-kpmg.pdf?utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-9ayVeHVQZ9w3MlUJS0Cgzm86CB8U22PGCoOWKPiOd2ax2fHrWA8OF0iyeXTpxda17nhQuwhOT2OkMgBL0ySICbdvkqTA&utm_content=2&utm_source=hs_email#page=1
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2021/06/gms-newsletter-juni-2021-kpmg.pdf?utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-9ayVeHVQZ9w3MlUJS0Cgzm86CB8U22PGCoOWKPiOd2ax2fHrWA8OF0iyeXTpxda17nhQuwhOT2OkMgBL0ySICbdvkqTA&utm_content=2&utm_source=hs_email#page=1
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sichergestellt werden, dass das 
gelebte Vertragsverhältnis bei der 
Beurteilung des Erwerbsstatus Be-
rücksichtigung findet, sofern es zu 
einer Abweichung von den ver-
traglichen Vereinbarungen kommt. 
Dieser Grundsatz gilt unverändert. 
Zukünftig können die Vertragsbe-
teiligten, um frühzeitig Rechtssi-
cherheit zu schaffen, aber bereits 
vor Aufnahme der Tätigkeit eine 
sogenannte Prognoseentschei-
dung beantragen. Dazu bedarf es 
im Antrag auch Angaben zur kon-
kreten Ausführung des Vertrags-
verhältnisses. Dies bedeutet, dass 
die Beteiligten die tatsächlichen 
Umstände der Tätigkeit antizipie-
ren müssen. Zu diesen Umstän-
den gehören beispielsweise der 
Rahmen und die Vorgaben zur 
Auftragsdurchführung sowie die 
Art und Weise der Zusammenar-
beit mit dem Auftraggeber. Damit 
soll die DRV Bund die Möglichkeit 
erhalten, die noch nicht aufgenom-
mene Tätigkeit realitätsnah und 
zutreffend zu erfassen. 

Die Prognoseentscheidung ist 
keine eigenständige Entschei-
dungsart und daher – anders als 
der Begriff vermuten lässt – keine 
vorläufige, sondern eine finale Sta-
tusfeststellung. Ihre Besonderheit 
liegt nur darin, dass die Umstände 
der Vertragsausübung noch nicht 
gelebt werden, sondern allein auf 
einer Antizipation der Beteiligten 
beruhen. Der Gesetzgeber hat der 
DRV Bund aber flankierend die 
Möglichkeit einer Korrektur der 
Entscheidung eingeräumt, falls die 
tatsächlich gelebten Umstände 
vom antizipierten Vertragsverhält-
nis abweichen. Für diesen Fall be-
steht eine Mitteilungspflicht der 
Beteiligten. 

Gruppenfeststellung 
Bisher war es erforderlich, für je-
des Auftragsverhältnis eine Sta-
tusfeststellung zu beantragen. 
Dies führt zu einem hohen admi-
nistrativen Aufwand, wenn meh-
rere Auftragsverhältnisse auf 
Grundlage einheitlicher Vereinba-
rungen durchgeführt werden. 

Denkbar ist zum Beispiel der Fall 
einer Identität zwischen Auftrag-
nehmer und Auftraggeber, wenn 
mehrere Einzelaufträge auf der 
Grundlage eines Rahmenvertra-
ges ausgeführt werden. Dies gilt 
aber auch dann, wenn mehrere 
Auftragnehmer für einen Auftrag-
geber zu einheitlichen Konditionen 
mit weitestgehend identischer Um-
setzung der Vertragsinhalte tätig 
werden. 

Zum Bürokratieabbau wird jetzt die 
Gruppenfeststellung eingeführt. 
Dieses neue Instrument ist nicht 
als Verwaltungsakt (in Form einer 
Allgemeinverfügung im Sinne des 
§ 31 Satz 2 SGB X) ausgestaltet, 
sondern als gutachterliche Äuße-
rung. Eine Feststellung durch Ver-
waltungsakt war aus verwaltungs-
praktischen Gründen nicht 
realisierbar. Die gutachterliche Äu-
ßerung hat gegenüber der DRV 
Bund und anderen Versicherungs-
trägern keine Bindungswirkung in 
einem formalen Sinne (wie bei ei-
nem Verwaltungsakt). Gleichwohl 
darf davon ausgegangen werden, 
dass der einmal geprüfte Sachver-
halt nicht anlasslos einer erneuten 
Prüfung unterzogen wird und zu 
einer anderen Statusbeurteilung 
führt. Sollte dies doch ausnahms-
weise der Fall sein, genießt der 
Auftraggeber einen Vertrauens-
schutz. Vorgesehen ist, dass eine 
Versicherungspflicht, die durch 
eine abweichende Beurteilung 
ausgelöst wird, grundsätzlich erst 
zukunftsorientiert eintritt (das heißt 
mit Bekanntgabe des entspre-
chenden Bescheides).   

Fazit/Empfehlung 
Das Statusfeststellungverfahren ist 
und bleibt ein wichtiges Instrument 
für die Vertragsparteien, um früh-
zeitig Klarheit über den versiche-
rungsrechtlichen Status einer Er-
werbsperson zu schaffen. Das 
jetzt verabschiedete Reformpaket 
dient der Anpassung des Verfah-
rens an die neuen Arbeits- und Er-
werbsformen. In der Erprobungs-
phase wird sich zeigen, ob sich mit 
dem Vorhaben die Zielsetzung, 

insbesondere die Verfahrensver-
einfachung und -verkürzung, reali-
sieren lässt. Über die praktischen 
Erfahrungen in der Rechtsanwen-
dung wird die DRV Bund bis zum 
31. Dezember 2025 einen Bericht 
verfassen. 

Dem Statusfeststellungsverfahren 
vorgeschaltet ist das Aufsetzen 
der Auftragsvereinbarung. Soll das 
Rechtsverhältnis eines (echten) 
freien Dienstnehmers oder Werk-
vertragnehmers begründet wer-
den, darf der Auftragnehmer kei-
nem Direktionsrecht des Auftrag-
gebers unterliegen. Dies bedeutet 
auch, dass die rechtliche Vertrags-
gestaltung und auch tatsächliche 
Vertragsdurchführung den Frei-
raum für die geschuldete Leistung 
nicht wesentlich einschränken dür-
fen. Damit eine Scheinselbststän-
digkeit sicher ausgeschlossen 
wird, müssen bei einer Gesamt-
würdigung auf Basis der Einzelfall-
umstände die Merkmale einer 
selbstständigen Tätigkeit gegen-
über den Merkmalen einer abhän-
gigen Beschäftigung deutlich über-
wiegen. Um als Auftraggeber 
Fallstricke in der Vertragsgestal-
tung zu vermeiden, empfiehlt es 
sich, fachmännischen Rat einzu-
holen.       

Einige oder alle der hier beschrie-
benen Leistungen sind möglicher-
weise für KPMG-Prüfungsman-
danten und deren verbundenen 
Unternehmen unzulässig. 
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Veranstaltungen/Schulungsangebot 
Einen aktuellen Überblick über Seminare und Veranstaltungen erhalten Sie hier.  
 

Webcast Live: Tax Update IV/2021 
 
 
8. Dezember 2021 
11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Die Veränderungen des Steuerrechts 
zu verfolgen, stellt Unternehmen vor 
große Herausforderungen – insbeson-
dere in Zeiten von zunehmend globa-
len Geschäftsaktivitäten. Auch die An-
forderungen der Finanzbehörden 
gegenüber Unternehmen, die komple-
xen nationalen und internationalen Re-
gelungen zu befolgen, steigen an.  

Im Rahmen der quartalsweisen Tax 
Updates werden die aktuellen Entwick-
lungen in der Gesetzgebung, Recht-
sprechung und Verwaltung kompakt 
und übersichtlich von unserem Exper-
ten Prof. Dr. Gerrit Adrian dargestellt. 
Zudem werden die relevanten Auswir-
kungen für die Praxis aufgezeigt. Infor-
mieren Sie sich über die aktuellen 
steuerlichen Entwicklungen in unseren 
60-minüten Webcasts Live. Im Nach-
gang haben Sie zusätzlich die Mög-
lichkeit, den aufgezeichneten Webcast 
als Video-on-Demand jederzeit zu 
streamen. 

Teilnahmegebühr 
Die Teilnahmegebühr für einen einzel-
nen Webcast beträgt pro Person  
29 Euro (inklusive gesetzlicher MwSt.); 
für das Jahresabo Tax Updates (vier 
Webcasts) pro Person 95 Euro (inklu-
sive gesetzlicher MwSt.) 

Wir freuen uns auf Sie. 

Für Ihre Anmeldung und weitere Infor-
mationen klicken Sie bitte hier.  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://home.kpmg.com/de/de/home/events.html
https://directservices.kpmg.de/html/de/tax-update-iii-2021.php
https://home.kpmg/de/de/home/events/2021/02/webcast-live-tax-update-1-2021.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2021/02/webcast-live-tax-update-1-2021.html
https://home.kpmg/de/de/home/events/2021/02/webcast-live-tax-update-1-2021.html
https://home.kpmg/de/de/home/contacts/a/gerrit-adrian.html
https://directservices.kpmg.de/html/de/tax-update-iii-2021.php
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